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Ordnung
für die fachbereichsübergreifende

interdisziplinäre Forschungsgruppe
nach § 115 NHG

für Soziale Nachhaltigkeit (IFSN)

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat die in der
Anlage abgedruckte Ordnung für die fachbereichsübergrei-
fende interdisziplinäre Forschungsgruppe nach § 115 NHG
i.d.F. v. 24.03.1998 (Nds. GVBl. S. 300), zuletzt geändert
durch Art. 1 des Gesetzes vom 11.10.2000 (Nds. GVBl. S.
264), beschlossen.

- Amtliche Mitteilungen der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg 1/2001, S. 7  -

Anlage

Ordnung
für die fachbereichsübergreifende

interdisziplinäre Forschungsgruppe
nach § 115 NHG

für Soziale Nachhaltigkeit (IFSN)

§ 1
 Die interdisziplinäre Forschungsgruppe für Soziale

Nachhaltigkeit (IFSN)

(1) Die IFSN ist eine wissenschaftliche Einrichtung der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg unter der
Verantwortung des Senats gem. § 115 NHG. Es dient
der Forschung, Lehre und Beratung.

(2) Die IFSN nimmt unter der Verantwortung des Senats
die folgenden Aufgaben  wahr:

1. Konzeptionsentwicklung und Durchführung von
interdisziplinären Forschungsvorhaben im Feld
„Soziale Nachhaltigkeit“

2. Entwurf von Lehreinheiten zum Themenfeld „So-
ziale Nachhaltigkeit“ für universitäre Studien-
gänge und Weiterbildungscurricula

3. Angebote von Beratungsleistungen an gesell-
schaftliche und politische Akteure, die Prob-
lemlösungen im Bereich „Soziale Nachhaltigkeit“
nachfragen

4. Kooperation mit externen Forschungseinrich-
tungen und anderen relevanten Organisationen
und Ve rbänden

(3) Es gilt die allgemeine Geschäftsordnung für die
Gremien  der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg (Amtliche Mitteilungen der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg 1/96 S. 20, Berichtigung 2/96
S. 50) in der jeweils geltenden Fassung. Die IFSN
kann nach Maßgabe von § 76 Abs. 3 S. 2 NHG im
Rahmen des NHG und der Grundordnung, Bek. d.
MWK v. 15.10.97 (Nds. MBl. S. 1892; Amtliche Mit-
teilungen der Carl von Ossietzky Universität Olden-
burg 4/97 S. 89), in der jeweils  geltenden Fassung

mit Zustimmung des Senats abweichende oder er-
gänzende Bestimmungen treffen.

§ 2
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der IFSN sind:
Prof. Dr. Thomas Blanke, Prof. Dr. Thomas Breisig,
Prof. Dr. Friedhelm Nachreiner, Prof. Dr. Reinhard
Pfriem, Prof. Dr. Eberhard Schmidt, Prof. Dr. Uwe
Schneidewind, Prof. Dr. Horst Zilleßen, Dr. Bernd
Heins, Walter Neddermann, M.A., Dipl.-Soz. Harald
Büsing.

(2) Über die Aufnahme weiterer Mitglieder der IFSN
gem. § 2 Abs.1 entscheiden die Mitglieder des IFSN
mit absoluter Mehrheit.

(3) Mitglieder der Universität, die nicht unmittelbar Mit-
glieder der IFSN sind, jedoch in der IFSN mitwirken,
erhalten auf Antrag den Status eines assoziierten
Mitglieds. Über Anträge auf assoziierte Mitglied-
schaft zur IFSN entscheidet die Mitgliederversamm-
lung.

(4) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Drittmittelprojek-
ten, die der IFSN zugeordnet sind, sind für die Dauer
ihres Beschäftigungsverhältnisses Mitglieder der
IFSN. IFSN-Mittel werden ihnen im Rahmen der Ve r-
einbarung mit Drittmittelgebern zur Verfügung ge-
stellt.

§ 3
Vorstand

(1) Die Leitung obliegt einem Vorstand. Diesem gehören
an:

Ø Vier Mitglieder der die Einrichtung tragenden
Personen, darunter die Direktorin oder der Direk-
tor nach § 4.

Ø Sind in der IFSN Mitglieder der Mitarbeiter-, der
MTV-Gruppe oder der Studierendengruppe ver-
treten, gehört dem Vorstand auch je eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter der jeweils vertretenen
Gruppe an.

(2) Die Vorstandsmitglieder werden aus der Mitte der
Mitglieder der IFSN gewählt. Mindestens drei sollen,
die Direktorin oder der Direktor muss der Professo-
rengruppe angehören. Außeruniversitäre Einrichtun-
gen und andere Hochschulen, die in der IFSN mitwir-
ken, sind im Vorstand angemessen zu beteiligen.

(3) Die nicht dem Vorstand angehörenden Mitglieder der
Professorengruppe, nehmen an den Vorstandssit-
zungen mit beratender Stimme teil.

(4) Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Abweichend von
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Satz 1 beträgt die Amtszeit des studentischen Mit-
glieds ein Jahr. Wiederwahl ist möglich.

(5) Der Vorstand nimmt die Aufgaben nach § 111 Abs. 7
NHG war.

§ 4
Geschäftsführende Leitung

(Direktorin oder Direktor )

(1) Die in der IFSN tätigen Mitglieder der Professoren-
gruppe und die übrigen stimmberechtigten Mitglie-
der des Vorstandes wählen aus der Mitte der dem
Vorstand angehörenden Mitglieder der Professo-
rengruppe eine Direktorin oder einen Direktor. Die
Vertretung obliegt den übrigen stimmberechtigten
Mitgliedern der Professorengruppe in der Reihen-
folge des Dienstalters.

(2) Die Direktorin oder der Direktor wird auf zwei Jahre
gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Mit der Neu-
wahl des Vorstandes wird die Neuwahl der Direkto-
rin oder des Direktors erforderlich.

(3) Die Direktorin oder der  Direktor ist Vorsitzende oder
Vorsitzender des Vorstands, bereitet dessen Be-
schlüsse vor und führt sie aus.

(4) Die Direktorin oder der Direktor vertritt die IFSN im
Rahmen der Beschlüsse des Vorstandes und in Ab-
stimmung mit ihm, führt die laufenden Geschäfte
und nimmt die Zuständigkeiten in Personal- und Or-
ganisationsangelegenheiten wahr. Sie oder er ist
Vorgesetzte oder Vorgesetzter der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die der IFSN
zugewiesen oder zugeordnet sind.

§ 5
Mitgliederversammlung

(1) Die Direktorin oder der Direktor beruft mindestens
einmal im Semester eine Versammlung der in der IFSN
tätigen Professoren/Professorinnen, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ein. Darüber hinaus auch auf Antrag
eines Drittels der Mitglieder des IFSN und vor der
Beratung wichtiger Angelegenheiten des IFSN im
Vorstand.

(2) Die assoziierten Mitglieder nehmen an der Mitglie-
derversammlung beratend teil.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt nach ihrer Beschlussfassung im Senat
am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen
Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
in Kraft.


